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Angebotsabfrage: Rahmenvertragspartner für Leistungen der Projektsteuerung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH (BEG) ist als  gemeinsame Tochter des 

Landes NRW und der Deutschen Bahn AG damit beauftragt, sämtliche im Bahnflächenpool als 

entbehrlich eingestufte Liegenschaften zu vermarkten und zu entwickeln.  

Für die Veräußerung von  DB-Liegenschaften, auf denen sich noch Bahnanlagen befinden, werden 

im Regelfall Untersuchungen von Tochtergesellschaften der DB AG oder externer Dritter zum 

Thema Rückbau entbehrlicher und der Anpassung weiterhin notwendiger Bahnanlagen 

durchgeführt (Flächenfreisetzung). Diese umfassen in der Regel die Leistungsphasen 1 und 2 

gemäß HOAI und in Ausnahmefällen die LPh 3 und 4. Diese Planungen erfolgen im Rahmen von 

Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenpaketen mit unterschiedlichem Umfang im gesamten Bereich 

von Nordrhein-Westfalen. Die Plausibilisierung und kritische Prüfung der erstellten Planungen 

inklusive Projektsteuerungsleistungen zur Begleitung und Umsetzung stellt den ersten 

Leistungsbereich dieser Ausschreibung dar.  

Der zweite Leistungsbereich umfasst die Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen 

unterhalb und oberhalb des Schwellenwertes für europaweite Ausschreibungen. Im Regelfall wird 

das Ziel der Ausschreibungsverfahren die Vergabe von freiberuflichen Planungsleistungen für 

Flächenfreisetzungsmaßnahmen sein. 

Für die Erfüllung der beiden Leistungsbereiche suchen wir bis zu drei Rahmenvertragspartner, 

deren Auftragsvolumen  sich bis einschließlich Januar 2022 vollzieht. Die Abgabe eines Angebots 

für ausschließlich einen der beiden Leistungsbereiche ist möglich. Die Rahmenvertragspartner 

werden innerhalb der Vertragslaufzeit projektabhängig beauftragt. Falls die Projektlaufzeit im 
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Einzelfall die Laufzeit des Rahmenvertrags überschreitet, wird die ausgeschriebene Leistung bis 

zum Abschluss des Projektes auf Grundlage des Rahmenvertrags weiter abgerufen. 

Bei den Planungen der DB AG und deren Tochtergesellschaften handelt es sich in 

unterschiedlichstem Umfang um den Rückbau bzw. die Anpassung von Anlagen und Einrichtungen 

der maßgebenden Gewerke: 

 Oberleitungen 16,7 Hz (z.B. Einkürzung von Querfeldern, Verlegung von Steuerkabeln) 

 Elektrische Nieder- und Mittelspannung (z.B. Verlegung von Kabeln, Trennung von 

Versorgungseinrichtungen) 

 Leit- und Sicherungstechnik (z.B. Weichenrückbau mit Stellwerksanpassungen 

unterschiedlicher Bauarten, Verlegung von LST-Kabeln) 

 Telekommunikation (z.B. Verlegung von TK-Kabeln oder Kabelendgestellen) 

 Oberbau (z.B. Rückbau von stillgelegten Gleisanlagen) 

 Gebäude (z.B. Abbruch entbehrlicher Stellwerke und Güterhallen sowie weiterer Gebäude) 

 Konstruktiver Ingenieurbau (z.B. Ermittlung des Instandhaltungsrückstaus von 

Eisenbahnüberführungen auf stillgelegten Strecken, Erstellung von Ablöseberechnungen 

nach EKrG, Erweiterung von Bahnsteigunterführungen, Tunneldurchstiche) 

 In Ausnahmefällen der Neubau von Infrastruktur (z.B. neue Gleisanschlüsse / neue 

Infrastrukturanschlussverträge) 

Nachfolgendes Leistungsbild soll dem Angebot entsprechen: 

Leistungsbereich 1 – Projektsteuerung: 

- Abstimmung des Rückbau- und Anpassungsumfangs mit dem Auftraggeber, den TG und 

ggf. der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde  

- Überprüfung der Kostenschätzungen und –berechnungen 

- Koordinierung/Steuerung der Projektbeteiligten sowie Definition und Koordination der 

Schnittstellen 

- Plausibilisierung der Planungsergebnisse, ggf. „second opinion“, Abstimmung der 
Ergebnisse mit den TG, der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde und sonstigen 

Beteiligten 

- Plausibilisierung von Projektplänen bzw. Zeitplänen und Identifikation von Risiken im 

Projektablauf (z.B. bei Genehmigungsverfahren oder technischer Restriktionen) 

- Terminplankontrolle und Überwachung von kritischen Vorgängen 

- Beratung bei der Festlegung evtl. bei der Veräußerung des betroffenen Grundstücks zu 

berücksichtigender Freisetzungskosten. 

- Rechnungsprüfung. 

- Beratung der bzw. Abstimmung mit den Fachplanern (z.B. Städtebau) bzgl. der zu 

berücksichtigenden Restriktionen (z.B. Abstandsflächen, Bauablauf etc.). 



 

BEG NRW | 3 

 

-  Organisation von Kabelortungsmaßnahmen, inklusive Koordination der Beteiligten und 

Einholung von Angeboten mit Erarbeitung eines Vergabevorschlags für Leistungen an 

Drittunternehmen sowie die Begleitung bei der Durchführung 

- Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren 

- Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Besprechungen; Überwachung der 

hier erteilten Arbeitsaufträge 

Leistungsbereich 2 - Vergabe von Leistungen  

- Erstellung von Leistungsverzeichnissen für Flächenfreisetzungsmaßnahmen und der 

zugehörigen Ausschreibungsunterlagen 

- Durchführung des Vergabeverfahrens für freiberufliche Leistungen unterhalb und oberhalb 

des Schwellenwertes für europaweite Ausschreibungen 

- Einholung von Angeboten 

- Erarbeiten eines Vergabevorschlages 

 

Vergabeverfahren: Es wird ein offenes Verfahren durchgeführt. Die Abgabe für lediglich einen der 

beiden Leistungsbereiche ist möglich. Ein vertiefendes persönliches Gespräch mit fünf Bietern ist 

Teil des Auswahlverfahrens. Bestandteil dieses Gesprächs ist die Anwesenheit und Vorstellung 

des ständigen Ansprechpartners. Die maßgeblichen Punkte zur Auswahl des 

Rahmenvertragspartners sind: 

1. Erfahrungen des Büros mit vergleichbaren Projekten in Bezug auf Qualität 

(Fachkunde/Kompetenz) 

 Insbesondere sind Kenntnisse und Erfahrungen bei der Planung und/oder 

Projektsteuerung des Bieters bei den bahntypischen Gewerken nachzuweisen: 

o Leit- und Sicherungstechnik 

o Telekommunikationsanlagen 

o Oberbauanlagen 

o Oberleitungsanlagen 16,7 Hz 

o Elektrische Nieder- und Mittelspannungsanlagen 

o Projektsteuerung von Bahnprojekten 

2. Personelle Besetzung und fachliche Qualifikation der Projektleiter  

 Die Nennung eines qualifizierten ständigen Ansprechpartners sowie eines 

Stellvertreters ist obligatorisch. 

 Der Bieter hat die Qualifikation des ständigen Ansprechpartners nachzuweisen.  
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 Insbesondere sind Kenntnisse und Erfahrungen des ständigen Ansprechpartners bei 

der Planung und/oder Projektsteuerung der bahntypischen Gewerke nachzuweisen: 

o Leit- und Sicherungstechnik 

o Telekommunikationsanlagen 

o Oberbauanlagen 

o Oberleitungsanlagen 16,7 Hz 

o Elektrische Nieder- und Mittelspannungsanlagen 

o Projektsteuerung von Bahnprojekten 

Die entsprechenden Nachweise sind dem Angebot des Bieters beizufügen. Die Vollständigkeit der 

Unterlagen obliegt der Verantwortung des Bieters. 

Die Vergabe von Teilleistungen oder eines ganzen Leistungsbereichs an Drittunternehmen ist bei 

entsprechender Qualifikation der Subunternehmer gestattet. Die Qualifikation ist im Angebot 

nachzuweisen. Der Name des Unternehmens sowie des zuständigen Ansprechpartners ist dem 

Angebot beizufügen. 

In der Regel soll das wöchentliche Arbeitsaufkommen acht Stunden nicht überschreiten. Wenn 

dieser Zeitaufwand phasenweise deutlich überschritten werden sollte, hat der Auftraggeber dies in 

einer Frist von mindestens vier Wochen im Voraus dem AN anzuzeigen. Im Regelfall wird der 

Projektaufwand pauschaliert durch den Auftragnehmer im Voraus geschätzt und auf dieser 

Grundlage die Leistungen des Rahmenvertrags abgerufen. 

3. Angebotsunterlagen 

Die Angebotsabgabe erfolgt als Netto-Honorarsatz für einen halben Tag sowie als 

Stundensatz für kürzere Einsatzzeiten. 

 Der Halbtagessatz soll im Regelfall den Aufwand für Abstimmungstermine beim 

Auftraggeber in dessen Büro in Essen inklusive aller Nebenkosten umfassen. 

 Der Halbtagessatz soll im Ausnahmefall Ortstermine auf der jeweiligen Projektfläche 

umfassen. In diesem Fall ist eine pauschale Nebenkostenausweisung vorzunehmen. 

(Ausschließlich für Leistungsbereich 1) 

 Kurzzeitigere Arbeiten sollen per Stundensatz abgerechnet werden. Der 

Auftragnehmer hat Buch über die projektbezogene Arbeitszeit zu führen und dies 

dem AG in angemessenen Abständen vorzulegen. 
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Honorarsätze 

Angabe der Netto-Honorarsätze (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer): 

 Leistungsbereich 1 Nebenkosten: Leistungsbereich 2 

Halbtagessatz im 

Regelfall: 
   

Halbtagessatz im 

Ausnahmefall: 
   

Stundensatz:    

 

Bearbeitung / Fertigstellung 

Die Bearbeitung der Steuerungsleistung und der Vergabevorbereitung erfolgt in ständiger 

Zusammenarbeit und Begleitung mit/durch die Projektverantwortlichen der BEG. 

Für Fragen rund um die Thematik Ausschreibung/Vergabe/Auftrag stehen Ihnen Herr Käbe und 

Herr Möwis zur Verfügung. 

Angebotsabgabe 

Wir bitten um Zusendung des schriftlichen Angebotes bis spätestens 02.01.2017 ausschließlich an 

die BEG NRW mbH, z.Hd. Frau Petra Liekmann, An der Reichsbank 8 in 45127 Essen.  

Vermerken Sie auf dem Briefumschlag unbedingt Ihren Namen, Ihre Adresse und den Hinweis 

“Rahmenvertragspartner Projektsteuerung/Vergabevorbereitung“. 

Es können nur Angebote berücksichtigt werden, die fristgerecht und mit vollständig ausgefüllten 

Verpflichtungserklärungen (Anlagen) eingegangen sind. Die Sorgfaltspflicht des Nachweises des 

rechtzeitigen Eingangs verbleibt beim Absender. 

Am 02.01.2017 werden wir die rechtzeitig eingegangenen Angebote unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit öffnen und bewerten. 

Die vertiefenden persönlichen Gespräche in unserem Haus sind für den 12.01.2017 vorgesehen. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

i.V. Käbe       i.A. Möwis 

 









Besondere vertragliche Nebenbedingung zur Beachtung der in den ILO-Kernarbeitsnormen 

festgelegten Mindeststandards
1
 durch Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer unter 

Berücksichtigung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen 

(Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen) 

 

 

 
„Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer sind verpflichtet, bei der Ausführung des 
Auftrages die Vorschriften einzuhalten, mit denen die Kernarbeitsnormen der internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) in nationales Recht umgesetzt worden sind. Bei diesen Normen handelt 
es sich um die in § 18 Abs. 1 Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen genannten 
Übereinkommen. Maßgeblich sind die Vorschriften des Landes, in dem die Auftragnehmerin bzw. 
der Auftragnehmer oder seine Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer bei der Ausführung 
des Auftrages jeweils tätig werden. Handelt es sich dabei um ein Land, das eine oder mehrere 
Kernarbeitsnormen nicht ratifiziert oder nicht in nationales Recht umgesetzt hat, bleiben 
Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer und Nachunternehmerin bzw. Nachunternehmer dennoch 
verpflichtet, die betreffenden Kernarbeitsnormen einzuhalten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________    ________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift, Firmenstempel) 
 
 

  
 

                                                 
1 Stand: 27.03.2013 
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Verpflichtungserklärung Frauenförderung / Vereinbarkeit Beruf und Familie

1. Anwendbarkeit von § 19 TVgG - NRW

Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG  - NRW zur Frauenförderung und 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie1

05/2013

2. 
  
2.1 Unternehmensgröße

2.2 Maßnahmenkatalog zur Frauenförderung oder Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

1 Stand: 27.03.2013

Im Unternehmen sind in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer / -innen beschäftigt (ausschließlich der zu ihrer Ausbildung 
Beschäftigten)

Ja, weiter mit 2.
Nein (es sind keine weiteren Angaben erforderlich).

über 500 Beschäftigte

über 250 bis 500 Beschäftigte

über 20 bis 250 Beschäftigte

Im Unternehmen sind in der Regel beschäftigt:

(Es sind mindestens vier der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im Rahmen dieses öffentlichen 
Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen).

(Es sind mindestens drei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im Rahmen dieses 
öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen).

(Es sind mindestens zwei der im Katalog unter 2.2 aufgeführten Maßnahmen auszuwählen und im Rahmen dieses 
öffentlichen Auftrages durchzuführen oder einzuleiten, sofern nicht die unter 2.3 genannten Ausnahmen zutreffen).

In meinem/unserem Unternehmen wird/werden für die bei der Abwicklung diesen öffentlichen Auftrages eingesetzten 
Mitarbeiter/-innen folgende Maßnahme/-n umgesetzt:

Untersagung und Unterbindung eines Verhaltens verbaler und nicht-verbaler oder physischer Art, welches bezweckt oder 
bewirkt, dass weibliche Beschäftigte lächerlich gemacht, eingeschüchtert, angefeindet oder in ihrer Würde verletzt werden,

explizite Ermutigung von Frauen sich zu bewerben, wenn im Betrieb Ausbildungs- und Arbeitsplätze in männerdominierten 
Berufsbereichen zu besetzen sind,

Berücksichtigung von weiblichen Auszubildenden bei der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis zumindest entsprechend ihrem 
Ausbildungsanteil,
Befragung von Beschäftigten zu ihren Arbeitszeitwünschen, Auswertung einschließlich Einleitung von Umsetzungsschritten 
betreffend ihrer Tätigkeit,

Angebot von Teilzeitarbeit oder flexiblen Arbeitszeitmodellen als Maßnahme zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
Entwicklung und Umsetzung von Modellen vollzeitnaher Teilzeitarbeit für die Beschäftigen,
Einrichtung bzw. Ausbau von Telearbeit für die Beschäftigen,
Einrichtung von Eltern-Kind-Zimmern für die Beschäftigten,
Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs- und Pflegemöglichkeiten,
Angebot betrieblich organisierter Kinderbetreuung,
Zahlung eines Kinderbetreuungszuschusses,

Angebot von Ferienprogrammen zur Überbrückung der Betreuungslücke für Kinder berufstätiger Eltern in Kindergarten- bzw. 
Schulferien,
Unterstützung von Mitarbeitern mit pflegebedürftigen Angehörigen durch individuelle Betreuung und Hilfeleistung oder 
Abschluss einer Vereinbarung einer Familienpflegeteilzeit,

2 Die bei der Durchführung diesen Auftrages eingesetzten Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften sind nicht verpflichtet, Maßnahmen der Frauenförderung  

 oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach § 19 TVgG - NRW umzusetzen.

Ich erkläre / Wir erklären²: 
- Zutreffendes bitte ankreuzen -
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Verpflichtungserklärung Frauenförderung / Vereinbarkeit Beruf und Familie

Kontakthalteangebote, Möglichkeit zur Teilnahme an betrieblicher Fortbildung, zu Vertretungseinsätzen und 
Rückkehrvereinbarungen für Beschäftigte in Elternzeit,

Bereitstellung von innerbetrieblichen Paten und Patinnen für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger,

Überprüfung der Entgeltgleichheit im Unternehmen mit Hilfe anerkannter und geeigneter Instrumente,
Analyse der Entwicklung der Leistungsvergütung in den letzten 5 Jahren nach Geschlecht,
Maßnahmen zur Gewinnung von Mädchen und Frauen für ein betriebliches Praktikum, insbesondere in den 
männerdominierten Berufen sowie

Angebot spezieller Bildungsmaßnahmen für Frauen, die diese auf die Übernahme von höherwertigen und leitenden 
Positionen vorbereiten.

2.3 Ausnahmen (ggf. anzugeben)

Ich/wir werden keine weiteren der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maßnahmen anbieten, da mein/unser 
Unternehmen in den letzten 12 Monaten bereits durch Zuschlag zur Umsetzung von Maßnahmen der Frauenförderung oder 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familien im Rahmen des TVgG  - NRW verpflichtet worden ist. Auf Verlangen des 
öffentlichen Auftraggebers werde/-n ich/wir die Durchführung oder Einleitung der Maßnahmen der Frauenförderung oder der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor Zuschlagserteilung nachweisen.

Ich/wir haben bereits alle der im Maßnahmenkatalog zu 2.2 genannten Maßnahmen der Frauenförderung oder der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familien durchgeführt oder eingeleitet. Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers werde/-n 
ich/wir die Durchführung der umgesetzten Maßnahmen der Frauenförderung oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
nachweisen.

Ich/wir sind aus nachfolgend aufgeführten objektiv belegbaren Gründen nicht in der Lage, bei den im Rahmen der 
Durchführung dieses öffentlichen Auftrags eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Maßnahmen der Frauen- und 
Familienförderung durchzuführen.

Angabe der Gründe (ggf. gesonderte Anlage verwenden):

Für mich/uns ist die Durchführung oder Einleitung von Maßnahmen der Frauen- oder Familienförderung im Hinblick auf das 
Volumen des öffentlichen Auftrags und/oder der Anzahl der konkret mit dem öffentlichen Auftrag eingesetzten Mitarbeiter im 
Verhältnis zum Gesamtumsatz des Betriebes und/oder der gesamten Belegschaft des Betriebes unverhältnismäßig und 
unzumutbar.

Erläuterungen (ggf. gesonderte Anlage verwenden):

3. Weitere vertragliche Verpflichtungen

Ich/Wir erkläre/-n mich/uns darüber hinaus im Fall der konkreten Auftragsdurchführung mit folgenden Verpflichtungen 
einverstanden:

Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers weise/-n ich/wir die Einhaltung der übernommenen vertraglichen 
Verpflichtungen in geeigneter Form nach.

Ich/Wir werde/-n die durchgeführten bzw. eingeleiteten Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Zwecke der Überprüfbarkeit³ dokumentieren und im Betrieb bekanntgeben.

Für jeden schuldhaften Verstoß der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen aus dieser 
Verpflichtungserklärung gilt eine Vertragsstrafe als vereinbart, deren Höhe eins von Hundert, bei mehreren Verstößen bis zu 
fünf von Hundert des Auftragswertes beträgt.

-

-

-

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,  
  
Mir/Uns ist bekannt, dass Falschangaben im Rahmen dieser Erklärung oder Verstöße gegen darin übernommene Verpflichtungen 
zu einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber führen können. 

Unterschrift, FirmenstempelOrt, Datum

³ Der Inhalt der Dokumentation sowie die Aufbewahrungsfrist ergibt sich auch § 20 Abs. 2 und 3 der RVO TVgG - NRW. 
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Verpflichtungserklärung 1 
zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienst- und Bauleistungen  

unter Berücksichtigung der Vorgaben  
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG - NRW)

1. Ich erkläre/Wir erklären,

dass meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses 
Vergabeverfahrens erbracht wird und die dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. 
I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des 
Mindestentgelts gewährt werden, die durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach den §§ 7 oder 
11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben 
werden. Dies gilt entsprechend für Mindestentgelte, die auf Grund der Vorschriften des Mindestarbeitsbedingungengesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 802-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), für den jeweiligen Wirtschaftszweig in der jeweils geltenden Fassung 
festgesetzt worden sind, 
und für den Fall, dass das meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Grund dieser Rechtsgrundlage zu 
zahlende Mindeststundenentgelt geringer ist, als das Mindeststundenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Tariftreue- und 
Vergabegesetz NRW, bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, 
wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt wird.

dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung einer Leistung im Bereich des öffentlichen 
Personenverkehrs auf Straße und Schiene, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, mindestens das in 
Nordrhein-Westfalen für diese Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft 
vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten gezahlt wird und ich/wir 
Änderungen während der Ausführungszeit nachvollziehen, 
und für den Fall, dass das meinen / unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Grund dieser Rechtsgrundlage zu 
zahlende Mindeststundenentgelt geringer ist, als das Mindeststundenentgelt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Tariftreue- und 
Vergabegesetz NRW, bei der Ausführung einer Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, 
wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,85 Euro gezahlt wird.

bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - zu sein. In diesem Fall ist keine weitere Angabe erforderlich.

kein(e) bevorzugte Bieterin bzw. bevorzugter Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 143 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - zu sein. Weiter mit 2..

2. Ich erkläre/Wir erklären,

-Eine der nachfolgenden Alternativen ist zwingend anzukreuzen. Danach weiter mit 3. -

dass meinen / unseren Beschäftigten (ohne Auszubildende), die am Standort Deutschland tätig sind,  bei der Ausführung einer 
Leistung, die auf Grundlage dieses Vergabeverfahrens erbracht wird, wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,85 Euro 
gezahlt wird. 

3. weitere Pflichtangaben

3.1 Art der tariflichen Bindung (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Es liegt keine tarifliche Bindung vor (danach weiter mit 3.2).

Es liegt eine tarifliche Bindung vor. Die tarifliche Bindung ist nachfolgend anzugeben (danach weiter mit 3.2):

1

Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch Artikel 12 Absatz 6 des Gesetzes vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453) zu sein.

wie vor

2

3

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentlohnung für Dienstleistungen 
entsprechend den Vorgaben des § 4 Abs. 3 Satz 1 Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG  - NRW) zur 
Zahlung des vergaberechtlichen Mindestlohns von derzeit 8,85 Euro/Std. nicht auf Beschäftigte bezieht, die bei einem Bieter oder 
Nachunternehmer im EU-Ausland tätig sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen. 

2

3

Stand: 01.01.2015
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Ich erkläre/Wir erklären,  
dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Oktober 2010 
(BGBl. I S. 1417, ber. 2329), in der jeweils geltenden Fassung bei der Ausführung der Leistung, die auf Grundlage dieses 
Vergabeverfahrens erbracht wird, für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie die regulär Beschäftigten.

Ich erkläre/Wir erklären,  
dass ich mir/wir uns von einer/einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmerin bzw. Nachunternehmer oder beauftragten 
Verleiherin bzw. Verleiher von Arbeitskräften eine Verpflichtungserklärung im vorstehenden Sinne ebenso abgeben lasse/lassen 
wie für alle weiteren Nachunternehmerinnen bzw. Nachunternehmer der Nachunternehmerin bzw. des Nachunternehmers.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, 
dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen meine/unsere Verpflichtungen aus dieser Erklärung 

- den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat, 

- den Ausschluss meines/unseres Unternehmens für die Dauer von bis zu drei Jahren von der Vergabe öffentlicher Aufträge der 
 ausschließenden Vergabestelle zur Folge haben kann und ein solcher Ausschluss nach § 6 Korruptionsbekämpfungsgesetz dem 
 Vergaberegister beim Finanzministerium des Landes Nordrhein Westfalen mitgeteilt wird, 

- nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

3.2 Angabe der gezahlten Mindeststundenentgelte für die im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten  
Beschäftigten:
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Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit

nach den Landesregelungen in NRW 
zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption 

Mir ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger früherer Ausschlüsse meines 
Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu Eintragungen in das Vergaberegister des Landes NRW führen 
können, eingeholt wurden. 
Ich versichere hiermit, dass keine Verfehlungen vorliegen, die meinen Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen 
könnten1) oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen könnten2).

Mir ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen 

Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen und eine 

Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle/das Vergaberegister nach sich ziehen kann. 

Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor Vertragsschluss bzw. spätestens 

vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung vorzulegen.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel

Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss des Bewerbers oder Bieters von der Teilnahme am Vergabeverfahren führen, 

sind - unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch unabhängig von der Funktion des Täters oder Beteiligten - 

insbesondere:

Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder in Bezug auf diesen begangen worden sind, u. a. Betrug, Subventionsbetrug, 

Untreue, Urkundenfälschung, wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren, Bestechung - auch im 

geschäftlichen Verkehr- oder Vorteilsgewährung,

das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von unerlaubten Vorteilen an Personen, die Amtsträgern oder für den 

öffentlichen Dienst Verpflichteten nahe stehen, oder an freiberuflich Tätige, die bei der Vergabe im Auftrag einer 

öffentlichen Vergabestelle tätig werden.

Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, u.a. Absprachen über die Abgabe oder die Nichtabgabe von 

Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu 

beeinflussen, führen dann zum Ausschluss, wenn Tatsachen auch auf unrechtmäßige oder unlautere Einflussnahme auf das 

Vergabeverfahren hindeuten.

Ein Eintrag in das Vergaberegister kann unabhängig von einem Vergabeausschluss auch erfolgen, wenn die Voraussetzungen 

des § 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in 

Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG) vorliegen. Danach liegt eine Verfehlung vor, wenn durch 

eine natürliche Person im Rahmen einer unternehmerischen Betätigung

Straftaten nach §§ 331 - 335, 261 (Geldwäsche, Verschleierung illegalen Vermögens), 263 (Betrug), 264  
(Subventionsbetrug), 265 b (Kreditbetrug), 266 (Untreue), 266 a (Vorenthalten/Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 298 (illegale 
Absprachen bei Ausschreibungen), 299 (Bestechung/Bestechlichkeit), 108e (Abgeordnetenbestechung) StGB und nach  
§ 370 der Abgabenordnung, 

nach §§ 19, 20, 20 a und 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,

Verstöße gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere nach § 14 GWB durch 
Preisabsprachen und Absprachen über die Teilnahme am Wettbewerb,

Verstöße gegen § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes,

Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 

(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) oder nach § 6 Arbeitnehmer-Entsendegesetz führen können oder 

geführt haben,

von Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Begehung  oder den Umfang des materiellen oder 

immateriellen Schadens, begangen worden sind.

Ein Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne § 5 Absatz 1 KorruptionsbG (s.a. Fußnote 1)

bei Zulassung der Anklage

bei strafrechtlicher Verurteilung

bei Erlass eines Strafbefehls

bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 a Strafprozessordnung (StPO)

nach Rechtskraft eines Bußgeldbescheids 

für die Dauer der Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall angesichts der Beweislage bei der 
meldenden Stelle kein vernünftiger Zweifel an einer schwerwiegenden Verfehlung besteht, und die Ermittlungs- bzw. die für 
das Bußgeldverfahren zuständige Verwaltungsbehörde den Ermittlungszweck nicht gefährdet sieht.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

-

-

2)

1)


